
 Version vom 03/06/2025 
 

Administration de l’environnement 1, avenue du Rock’n’Roll CBAM@aev.etat.lu 
Unité Surveillance et évaluation de l’environnement L-4361 Esch-sur-Alzette Tél.: +352 247-59033 
ETS/CBAM www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 

 

 

 

 

Anleitung zum Antrag auf CBAM-Zulassung 
 
Dieses Dokument dient als Anleitung für Importeure und indirekte Zollvertreter, die ab 2026 
Waren einführen werden, welche die in der EU-Verordnung (EU) 2023/956 festgelegten Kriterien 
erfüllen. Diese Kriterien sind die folgenden: 

• Ursprungsland außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EU, Schweiz, 
Norwegen, Island, Liechtenstein). 

• Wert über 150€ (pro Warensendung). 
• CN-Code, auf den in Anhang I der Verordnung 2023/956 verwiesen wird 

 
Die Genehmigung ist erforderlich, um eine zugelassene CBAM-Nummer für Zollanmeldungen im 
Jahr 2026 zu erhalten. Diese Nummer wird je nach Einfuhr bestimmen, welche Stelle die CBAM-
Zertifikate ausstellen muss. Die Einfuhr von CBAM-Produkten ohne Genehmigung wird sofort mit 
einer Geldstrafe belegt. 
 
Die Kommission hat ein Gesetzespaket veröffentlicht, mit dem die De-minimis-Regel von 150€ 
geändert werden soll. Der aktuelle Vorschlag ist, den Schwellenwert auf 50 Tonnen pro Jahr zu 
ändern. Da das Paket noch nicht verabschiedet wurde und noch Änderungen unterliegt, muss 
jeder Importeur, der die ursprünglichen Kriterien überschreitet, einen Antrag bei seiner 
zuständigen Behörde stellen. Jedoch wird jedem Importeur, der davon ausgeht, dass er die 50-
Tonnen-Schwelle nicht überschreitet, empfohlen, den Antrag bis zum 1. Oktober 2025 zu 
vermeiden. Die zuständige Behörde wird spätestens dann den Fortschritt des Gesetzespakets 
mitteilen. 
 
Wer muss einen Antrag stellen? 
Wenn Sie ein Importeur sind, der davon ausgeht, dass er ab 2026 50 Tonnen einführen kann, dann 
müssen Sie einen Antrag auf CBAM-Zulassung stellen. Zollvertretern wird empfohlen, den Antrag 
ebenfalls zu stellen. Alle Anträge von Einrichtungen, die keine Waren importieren, werden 
abgelehnt. 
Ab dem 2. Mai 2025 ist es in Luxemburg möglich, einen Antrag auf CBAM-Zulassung zu stellen. 
 
Wie stelle ich den Antrag? 
Jede im Übergangsregister registrierte Firma hat Zugang zum AMM-Modul, das über diesen Link 
erreichbar ist: https://cbam.ec.europa.eu/authorised-declarant/#/ 
Wenn Ihr Zugang nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde. 
Die Vorgehensweise ist in Anhang I dieses Dokuments beschrieben. 
 
Welche Informationen sind notwendig? 

• Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer der Person  
• (Für indirekte Zollvertreter) Mindestens die Kontaktinformationen einer Ihrer Kunden. 
• Hauptgeschäftstätigkeit 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0956&qid=1705912747776
https://commission.europa.eu/publications/omnibus-i_en
https://cbam.ec.europa.eu/authorised-declarant/#/
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• Arten, Mengen und Werte der Waren, die eingeführt werden sollen. 
• Eine Bescheinigung der Steuerbehörde, bei der der Antragsteller niedergelassen ist, dass 

er nicht Gegenstand einer nicht vollstreckten Einziehungsanordnung für nationale 
Steuerschulden ist. In Luxemburg muss dieses Dokument von den drei Steuerbehörden 
beantragt werden: 

o Administration des douanes et accises (ADA) 
▪ E-Mail an caisse.centrale@do.etat.lu 
▪ Bitte beantragen Sie ein „Certificat CBAM aux mains du procureur » für Ihr 

Unternehmen. 
▪ Geben Sie Ihre Mehrwertsteuernummer an. 

o Administration de l'enregistrement, des domaines et de TVA (AED) 
▪ E-mail an attestation.tva@en.etat.lu 
▪ Bitte beantragen Sie ein „Certificat de conformité“ für Ihr Unternehmen. 
▪ Bitte beantragen Sie eine „Attestation d’inscription au rôle des personnes 

identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée“ für Ihr Unternehmen. 
o Administration des contributions directes (ACD) 

▪ E-mail to certificat.MACFautorise@co.etat.lu. 
▪ Bitte beantragen Sie ein „certificat de non-obligation CBAM “ für Ihr 

Unternehmen. 
• Eine eidesstattliche Erklärung, in der der Antragsteller bestätigt, dass er in den fünf 

Jahren vor dem Jahr der Antragstellung nicht an schweren oder wiederholten Verstößen 
gegen die Zoll- und Steuervorschriften oder die Vorschriften über Marktmissbrauch 
beteiligt war, einschließlich der Tatsache, dass er keine schweren Straftaten im 
Zusammenhang mit seiner wirtschaftlichen Tätigkeit begangen hat. 
Auf dem Register muss lediglich ein Kästchen angekreuzt werden. 

• Finanzielle und betriebliche Details. 
o Für die letzten drei Jahre (in €) aus dem Finanzbericht. 

▪ Gewinn/Verlust. 
▪ Umsatzerlöse. 
▪ Kurzfristige Vermögenswerte. 
▪ Kurzfristige Verbindlichkeiten. 

o Anzahl der Personen, die für die Berichterstattung und die CBAM-Kontrollen 
zuständig sind. 

o Handelsregisternummer (Grund B123456). 
o AEO-Status (falls vorhanden). 

• Die Europäische Verordnung (EU) 2023/956 sieht vor, dass eine Sicherheit in Form einer 
Bankbürgschaft von jedem Unternehmen, das eine CBAM-Zulassung beantragen 
möchte, vorgelegt werden muss, wenn das Unternehmen die zwei Kalenderjahre zuvor 
nicht durchgehend niedergelassen war. 
Das heißt, wenn Sie im Jahr 2025 eine Genehmigung beantragen, müssen Sie vor dem 1. 
Januar 2023 niedergelassen gewesen sein, um keine Sicherheit zu benötigen. 
 
In der Praxis wird die Bankbürgschaft nach der ursprünglichen Anfrage erstellt. Wenn die 
Umweltverwaltung anhand der Unternehmensnummer feststellt, dass das Unternehmen 
vor weniger als zwei Jahren gegründet wurde, wird eine Bankbürgschaft verlangt, um die 
CBAM-Zertifizierung abzuschließen. Der erforderliche Betrag wird von der 
Umweltverwaltung berechnet und es wird eine Frist von 60 Kalendertagen eingeräumt, 

mailto:caisse.centrale@do.etat.lu
mailto:attestation.tva@en.etat.lu
mailto:certificat.MACFautorise@co.etat.lu
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um ihn über das Register einzureichen. Nach der Validierung der eingereichten 
Bankbürgschaft muss diese per Einschreiben oder persönliche Übergabe an folgende 
Adresse gesendet werden: 
 

Administration de l’Environnement  
USEE ETS/CBAM  
1, avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette 
 

Die folgenden Kriterien müssen erfüllt sein, damit die Sicherheit akzeptiert wird: 
o Bankbürgschaft auf erste Anforderung. 
o Von einer europäischen (vorzugsweise luxemburgischen) Bank vorgelegt. 
o Sie muss autorisiert, unterschrieben, datiert und in Englisch, Französisch oder 

Deutsch abgefasst sein. 
o Informationen über den Antragsteller. 

▪ Name und Adresse des Importeurs. 
o Informationen über den Bürgen. 

▪ Name und Anschrift der Bank. 
o Informationen über den Begünstigten. 

▪ Im Namen des luxemburgischen Staates. 
▪ Sie kann nur von der „Administration de l'enregistrement, des domaines 

et de la TVA“ eingezogen werden und auf das folgende Konto: LU80 0019 
5955 4435 5000 von „ENREG ET DOM LUX LAR- RECOUVREMENTS“. 

o Beschreibung der spezifischen CBAM-Verpflichtung, für welche die Sicherheit 
gewährt wird 

▪ Geben Sie an, dass sie nur eingezogen werden kann, wenn der 
Antragsteller die CBAM-Zertifikate nicht vor Ablauf einer Frist von zwei 
Jahren ab dem Zeitpunkt der Schaffung der Sicherheit zurückgibt. 

▪ Zur Information, aber nicht zur Aufnahme in die Sicherheit: Die zuständige 
nationale Behörde gibt die Sicherheit automatisch nach dem Datum frei, 
an dem die CBAM-Zertifikate des zweiten Jahres, in dem der CBAM-
Anmelder sie gemäß Artikel 22 des Gesetzes 2023/956 eingereicht hat, 
eingereicht werden. 

▪ Falls die Bank eine Gültigkeitsdauer verlangt, geben Sie an, dass diese 
„bis zur Freigabe durch die zuständige nationale Behörde gemäß Artikel 
17 der Verordnung (EU) 2023/956“ lautet. 

o Geben Sie das anwendbare Recht an. 
▪ Verweis auf (EU) 2023/956, Artikel 17. 

o Der gesicherte Betrag wird von der Umweltverwaltung angegeben und 
grundsätzlich nach der folgenden Methode berechnet: 

 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 ∗ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐸𝑇𝑆 𝑍𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠 ∗ 𝐶𝐵𝐴𝑀 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

 
▪ Gewicht (Tonnen) 

Nettomasse aller voraussichtlichen Waren in Tonnen. Wenn während der Gültigkeitsdauer der 
Sicherheit die Gesamtmasse, die für die Berechnung in einem bestimmten Jahr verwendete 
Masse überschritten wird, wird eine neue Sicherheit verlangt. 
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▪ Emissionsfaktor 
Jeder CN-Code hat einen Emissionsfaktor, der vom Lieferanten angegeben werden kann oder in 
dem folgenden Dokument als Standardwert zu finden ist: https://taxation-
customs.ec.europa.eu/system/files/2023-12/Default%20values%20transitional%20period.pdf 
Es werden nur Werte akzeptiert, die vom Lieferanten angegeben wurden und die verifiziert 
wurden. Da die Verifizierung erst ab 2026 möglich ist, müssen alle Anträge, die vor 2026 gestellt 
werden, die Standardwerte verwenden. 

▪ ETS-Zertifikatspreis 
Der Preis für CBAM-Zertifikate ist identisch mit dem ETS-Preis. Es muss der aktuelle Preis bei der 
Erstellung der Sicherheit angegeben werden. Der aktuelle Preis kann auf der folgenden Seite 
gefunden werden: https://sandbag.be/carbon-price-viewer/ 

▪ CBAM Faktor 
CBAM wird langsam eingeführt. Während der ersten 8 Jahre der Einführung muss man einen 
Prozentsatz des Gesamtpreises zahlen. Hier sind die derzeit angenommenen Werte: 
 

Jahr 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
CBAM Factor (%) 2.5 5 10 22.5 48.5 61 73.5 86 100 

 
Beispiel 
 
Ein Importeur plant, 500 Tonnen NC 72071116 zu importieren. Da sein Lieferant keinen 
Emissionsfaktor angegeben hat, muss er die Standardwerte verwenden. Für 72071116 ist der 
Standardwert 2.21. Der aktuelle Preis für ein ETS-Zertifikat beträgt 82€. 
Die Sicherheit hängt dann vom Jahr ab, in dem die Sicherheit erstellt wurde: 
 

Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Sicherheitswert 

(€) 
2265 4530 9061 20387 43945 55272 66598 77924 90610 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-12/Default%20values%20transitional%20period.pdf
https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-12/Default%20values%20transitional%20period.pdf
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Anhang I - Den Antrag stellen 
 
Der Antrag kann im AMM-Modul gestellt werden: https://cbam.ec.europa.eu/authorised-
declarant/#/ 
Der Zugang ist nur möglich, wenn Sie ein Profil im Übergangsregister haben. Derzeit wurde er für 
jedes Profil, das historisch mehr als 50 Tonnen Waren importiert hat, und für Zollvertreter, 
freigeschaltet. Wenn Ihr Zugang nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an die zuständige 
Behörde. Wenn Sie ein indirekter Zollvertreter sind, wählen Sie bitte „Wirtschaftsbeteiligter“ und 
nicht „Zollvertreter“. 
 
Notiz: Die Übersetzung vom AMM-Modul auf Deutsch wurde noch nicht durchgezogen. 
Deswegen sind die Bilder auf English. 
 

1. Sobald Sie sich bei der Registrierung angemeldet haben, wählen Sie bitte „New 
application“. 

 

 
 
 

2. Wählen Sie „Yes“ für „Applicant is acting on own behalf“, wenn Sie ein Importeur oder 
ein Zollvertreter sind. Wenn Sie ein Dritter sind, der den Antrag im Namen eines Kunden 
stellt, wählen Sie bitte „No“. 

 
3. Wählen Sie bei „Applicant is an indirect customs representative“ nur dann „Yes“, wenn 

Ihr Unternehmen in der folgenden Liste aufgeführt ist: https://douanes.public.lu/dam-
assets/fr/commerce_international/representation-douane/2024-07-29-liste-
reprsentants-en-douane.pdf. Andernfalls wählen Sie „No“. 

 
4. Die Angaben „actor identification“ und „Name and Adress“ beruhen auf Zolldaten. 

Sollten die Angaben falsch sein, können Sie sie ändern, indem Sie das EORI-Formular 
erneut einreichen: https://douanes.public.lu/fr/commerce-international/numero-
eori.html 

 
5. Die Angaben zur Kontaktperson sollten mit den Angaben übereinstimmen, die zur 

Erstellung des Profils im Übergangsregister verwendet wurden. 
 

https://cbam.ec.europa.eu/authorised-declarant/#/
https://cbam.ec.europa.eu/authorised-declarant/#/
https://douanes.public.lu/dam-assets/fr/commerce_international/representation-douane/2024-07-29-liste-reprsentants-en-douane.pdf
https://douanes.public.lu/dam-assets/fr/commerce_international/representation-douane/2024-07-29-liste-reprsentants-en-douane.pdf
https://douanes.public.lu/dam-assets/fr/commerce_international/representation-douane/2024-07-29-liste-reprsentants-en-douane.pdf
https://douanes.public.lu/fr/commerce-international/numero-eori.html
https://douanes.public.lu/fr/commerce-international/numero-eori.html
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Vorsicht! Drücken Sie nicht auf „Proceed“ so lange nicht alle Informationen hinzugefügt wurden. 
Das bedeutet, dass die Informationen in allen drei Fenstern, die Sie oben in der Anwendung 
sehen können, enthalten sein müssen. 
 

 
 
 
 
 
 

6. Im Fenster „Activity details“ müssen Sie zunächst die Informationen zu Ihrer eigenen 
Tätigkeit hinzufügen. Bitte wählen Sie die entsprechende wirtschaftliche Tätigkeit und 
eine kurze Beschreibung aus. Sie können so viele Tätigkeiten hinzufügen, wie Sie 
möchten. 

 

 
 
 

7. Der nächste Teil ist die Beschreibung der Waren, die Sie einführen und einzuführen 
beabsichtigen. Geben Sie eine Schätzung für das laufende Jahr und eine Schätzung für 
das nächste Jahr an. 
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8. Der nächste Schritt ist die Angabe aller Länder, in die Sie importieren wollen. 

 

 
 
 

9. Die vier Bescheinigungen der Steuerbehörden müssen in das nächste Feld hochgeladen 
werden: 

 

 
 
 

10. Drücken Sie auf das Symbol +, um vier Dokumente hinzuzufügen. Bitte beschriften Sie 
diese entsprechend. 

 
11. Der letzte Teil dieser Seite ist die Ehrenerklärung. Bitte wählen Sie Ja für beide 

Erklärungen. Wenn Sie Nein wählen, fügen Sie bitte ein Dokument hinzu, in dem Sie 
begründen, warum. 

 
12. Sollten Sie eine allgemeine Bemerkung zur Genehmigung haben, tragen Sie diese bitte in 

das nächste Feld ein. 
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Auf der letzten Registerkarte müssen Sie über die finanziellen und betrieblichen Aspekte Ihres 
Unternehmens informieren. 
 

 
 
 

13. Wählen Sie „Yes“ oder „No“, wenn wir im Zusammenhang mit Ihrem Antrag auf CBAM-
Zulassung Zugang zu den erforderlichen Informationen von den zuständigen staatlichen 
Stellen haben. Dazu gehören unter anderem Ihre Identifikationsnummer und der 
Jahresbericht des Unternehmens. 
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14. Wenn Sie den AEO-Status haben, wählen Sie bitte „Create“ aus und füllen Sie die 

Informationen aus. Wenn Sie den AEO-Status nicht haben, brauchen Sie diesen Schritt 
nicht auszuführen. 

 

 
 
 

 
 
 

15. Geben Sie die Größe Ihres Unternehmens sowie die Anzahl der Mitarbeiter an, die an der 
Implementierung von CBAM arbeiten. Dies schließt auch Personen ein, die mit CBAM-
bezogenen Aufgaben betraut sind, aber nicht unbedingt in der endgültigen Registrierung 
erscheinen werden. 

 
16. Geben Sie an, wie lange Sie bereits als Unternehmen in Luxemburg ansässig sind. Wenn 

es weniger als zwei Jahre sind, müssen Sie eine Banksicherheit wie oben beschrieben 
vorlegen. In diesem Fall erhalten Sie nach der Einreichung eine Mitteilung über das 
Register, in der angegeben wird, wie hoch der Wert der Sicherheit sein sollte. 

 
 

17. Identifizieren Sie sich mit Ihrer RCS-Nummer: www.lbr.lu 
 

 
 

18. Der letzte Schritt ist Ihre Finanzlage. Geben Sie die relevanten Informationen an, die Sie 
in Ihrem Jahresbericht finden können. 

http://www.lbr.lu/
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Year - 3 bedeutet „Aktuelles Jahr minus drei“. Dieser Leitfaden wurde im Jahr 2025 verfasst. Das 
bedeutet, dass die Finanzzahlen von 2022, 2023 und 2024 vorgelegt werden müssen. Wenn die 
Finanzzahlen für 2024 noch nicht vorliegen, beginnen Sie mit den neuesten Zahlen, die Sie 
haben. 
Alle Informationen sind im Finanzbericht des Unternehmens zu finden. 
 

 
 

19. Wenn Sie alle Angaben erfolgreich eingegeben haben, können Sie auf „Proceed“ klicken 
und die Anfrage abschicken. Seien Sie vorsichtig, denn es gibt keinen 
Bestätigungsschritt. Falls die Anfrage Fehler enthält, erhalten Sie eine Fehlermeldung 
und das fehlende Feld wird rot hervorgehoben. 

 
 

 
 

Während des Vorgangs können Sie jederzeit auf „Zur späteren Verwendung speichern“ 
klicken. Sie finden die gespeicherte Anwendung unter „My Drafts“. 
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Anhang II - Antwort auf den Antrag 
 
Nach der Einreichung erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald die zuständige Behörde Ihren 
Antrag geprüft hat. Diese Antwort wird innerhalb von 180 Tagen bearbeitet, wenn Sie Ihren Antrag 
vor dem ersten Juli 2025 einreichen, und innerhalb von 120 Tagen, wenn Sie ihn nach dem ersten 
Juli 2025 einreichen. 
Es gibt verschiedene Arten von Antworten: 
 

1. Wenn Ihr Antrag angenommen wurde, sollten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail 
erhalten. Auf der Registerkarte „My applications and authorisations“ sehen Sie dann, 
dass der Antragsstatus „favourable“ ist, und darunter können Sie die Zulassung 
einsehen. 
Die „CBAM account number“ ist die Nummer, die ab dem Jahr 2026 beim Zoll angegeben 
werden muss. 

 

 
 

2. Wenn Ihre Bewerbung abgelehnt wird, erhalten Sie eine Mitteilung, dass Sie eine „Right 
to be heard notification“ haben. 

 

 
 
 

3. Sie können diese Entscheidung anfechten, indem Sie auf die Schaltfläche „View 
notification“ auf der rechten Seite klicken.  Der Grund für die Ablehnung ist in der 
Beschreibung angegeben. 
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4. Sie können die Entscheidung anfechten, indem Sie die angeforderten zusätzlichen 
Unterlagen einreichen oder die festgestellten Fehler korrigieren. Klicken Sie dazu oben 
links auf Antwort geben. 

 

 
 
 

5. Stellen Sie die zusätzlichen Informationen entweder in Form von Dokumenten oder in 
Form von Text zur Verfügung. 

 

 
 

6. Nachdem Sie auf „Proceed“ geklickt haben, warten Sie auf die Antwort der zuständige 
Behörde. Wenn die Antwort positiv ausfällt, sehen Sie dasselbe Fenster wie in Punkt 1. 
Fällt die Antwort negativ aus, wird Ihr Antrag abgelehnt und Sie müssen von vorne 
beginnen. Eine Begründung wird von der zuständigen Behörde geliefert. 

 
7. Wenn Ihr Antrag angenommen wird, Sie aber weniger als zwei Jahre niedergelassen sind, 

finden Sie Ihren Antrag in Ihrer Benachrichtigungsliste mit dem Vermerk „Decision with 
guarantee details“ versehen. 
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8. Die angeforderten Informationen zu Ihrer Bankbürgschaft können Sie einsehen, indem 
Sie auf das Symbol „Edit“ klicken. 

 

 
 
 

9. Geben Sie die geforderten Informationen über die Bürgschaft an, die Sie bei Ihrer Bank 
erstellt haben, nachdem Sie auf „Provide answer“ geklickt haben. Die Vorlage eines 
Scans der Bürgschaft ist obligatorisch. 
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10. Nachdem Sie auf „proceed“ geklickt haben, warten Sie auf die Antwort der zuständigen 
Behörde. Wenn die Antwort positiv ist, sehen Sie das gleiche Fenster wie unter Punkt 1. 

11. Fällt die Antwort negativ aus, wird Ihre Bankbürgschaft  abgelehnt und Sie müssen 
innerhalb von 30 Tagen erneut eine Bürgschaft  übermitteln. Die zuständige Behörde gibt 
eine Begründung für die fehlenden Angaben an. Sie sehen dann den Vermerk „Antrag auf 
erneute Übermittlung der Sicherheitsleistung“. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


